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Die Leitsätze des „Koblenzer 
Konsent zur evangelischen und 
katholischen Religionsdidaktik: 
Theologische Positionalität im 
Kontext religiöser Bildung“1

Veröffentlicht durch die EKD im Januar 20252

1	  Der vorliegende Text wurde von folgenden Gremien angenommen: Evangelisch-theologischer Fakultätentag und 
Konferenz der Institute für Evangelische Theologie am 14. Oktober 2023, Gesellschaft für wissenschaftliche Religi-
onspädagogik am 14. September 2024, Arbeitsgemeinschaft Katholische Religionspädagogik und Katechetik am 20. 
September 2024. Weitere Gremien und Verbände sind eingeladen, ihm ebenfalls beizutreten. Erarbeitet wurde der 
Text von einer evangelisch-katholischen Arbeitsgruppe, der folgende Personen angehörten:  
Prof. Dr. Britta Baumert (Frankfurt/M.), Oberlandeskirchenrätin Dr. Kerstin Gäfgen-Track (Hannover),  
Prof. Dr. Judith Gärtner (Rostock), Ordinariatsrätin Susanne Orth (Freiburg i. B.), Oberkirchenrat Matthias Otte 
(Hannover), Dr. Bernadette Schwarz-Boenneke (bis Okt. 2023 Köln), Landeskirchenrat Prof. Rainer Timmer (Bielefeld), 
Dr. Andreas Verhülsdonk (Bonn), Prof. Dr. Jan Woppowa (Paderborn), Prof. Dr. Mirjam Zimmermann (Siegen).

2	  Wir geben den Text des Koblenzer Konsent hier ungekürzt wider – veröffentlich wurde er unter: https://www.ekd.de/
ekd_de/ds_doc/Text_Koblenzer_Konsent_zur_evangelischen_und_katholischen_Religionsdidaktik_2025.pdf  
(letzter Abruf am 11.10.2025). 

Die folgenden Grundsätze zur Positionalität der In-
halte und Akteure religiöser Bildung stellen einen 
Konsent dar, an dem sich die Religionslehrer:in-
nenbildung und die schulische Praxis des katholi-
schen und des evangelischen Religionsunterrichts 
ausrichten. Damit steht neben dem Beutelsbacher 
Konsens für die Politikdidaktik (1976) und dem Dres-
dener Konsens für die Philosophie- und Ethikdidak-
tik (2016) nun ein Orientierungstext für die Fächer 
Evangelische und Katholische Religionslehre zur 
Verfügung, der zugleich der besonderen rechtlichen 
Stellung des Religionsunterrichts Rechnung trägt.

Als einziges Schulfach ist der Religionsunterricht im 
Grundgesetz (GG) verankert. Gemäß Art. 7 Abs. 3 GG 
wird dieser Unterricht „in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen der Religionsgemeinschaften“ erteilt. 
Art. 7 Abs. 3 GG ist im Zusammenhang mit der in 
Art. 4 GG zugesicherten Glaubens-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit zu interpretieren: Allen Lernenden 
beziehungsweise bei nicht religionsmündigen Schü-
ler:innen allen Eltern, die diesen Unterricht für ihre 
Kinder wünschen, wird die positive Religionsfreiheit 
durch Teilnahme am Religionsunterricht garantiert; 
die negative Religionsfreiheit bleibt dadurch ge-
wahrt, dass eine Abmeldung vom Religionsunter-
richt möglich ist. Als ordentliches Lehrfach tritt der 

Religionsunterricht dabei gleichberechtigt neben die 
anderen Fächer des schulischen Fächerkanons. Er 
wird jeweils gemeinsam von den Religionsgemein-
schaften und dem Staat verantwortet. Dieses Zu-
sammenspiel lässt aber immer wieder Fragen nach 
der religiösen und theologischen Positionalität der 
Akteure religiöser Bildung aufkommen.

Positionalität nennt man die spezifische, auch kon-
fessionsbezogene Haltung innerhalb eines Fach-
diskurses von Subjekten, Lerngegenständen und 
Institutionen zu einem Sachverhalt, die begründet 
werden kann, nicht zufällig ist und längerfristig 
zur Verfügung steht. Positionalität wird im Kontext 
von Rahmenbedingungen (Art. 7 Abs. 3 GG, Mis-
sio- / Vokationsordnungen etc.), auf Akteursebene 
(Lehrer:innen, Schüler:innen, Eltern etc.), auf Gegen-
standsebene (Bekenntnistraditionen, religiöse Praxis 
etc.) und auf didaktischer Ebene (Unterrichtsgestal-
tung, Ziele etc.) relevant.

Theologische Positionalität im Kontext von religi-
öser Bildung soll an dieser Stelle in vier Leitsätzen 
geklärt werden. Grundlegend ist dafür die Unter-
scheidung zwischen Religion (als kulturelle Praxis) 
und Theologie (als wissenschaftliche Reflexion re-
ligiöser Praxis).
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1. Positionalität und Perspektivität 
erkennen lassen (Transparenzgebot):

Die Erteilung von evangelischem und katholischem Religionsun-
terricht erschöpft sich auf Seiten der Lehrer:innen nicht in der 
Umsetzung fachwissenschaftlicher, fachdidaktischer, kirchlicher 
und ministeriell-organisatorischer Vorgaben, sondern erfolgt in 
pädagogischer Freiheit und theologisch begründeter Selbstveror-
tung. Dies bedeutet, dass Religionslehrer:innen nicht nur fachwis-
senschaftliche, hermeneutische, kommunikative und didaktische 
Fertigkeiten benötigen, sondern auch erkennbare religiöse und 
theologische Standpunkte vertreten und in ihrer Genese und in 
möglichen Geltungsbereichen transparent machen müssen. Dies 
steht im Einklang mit den Grundlagen des katholischen und des 
evangelischen Religionsunterrichts; beiden Fächern geht es um 
eine transparente und aufgeklärte Positionalität. Eine religiöse 
Bildung, die ihre Positionen offenlegt, dient sowohl dem diffe-
renzierten Kennenlernen als auch der (theologischen) Reflexion 
religiöser Tradition und Praxis in Geschichte und Gegenwart. Sie 
bedient sich eines offenen und zugleich engagierten Diskurses im 
religiös-weltanschaulichen Pluralismus, ist dem Geist von Demo-
kratie, Menschenwürde und Gleichberechtigung verpflichtet und 
fordert vernünftige Reflexion. Dabei zollt sie der legitimen Vielfalt 
alternativer Positionen Respekt und ist sich der bleibenden Frag-
lichkeit, Perspektivität und Subjektivität des eigenen religiösen 
und theologischen Standpunkts bewusst. Von den Lernenden soll 
die Positionalität der Lehrenden als transparent wahrgenommen 
werden können.

2. Kontroversität fördern 
(Kontroversitätsgebot):

Die prinzipielle Kontroversität des religiös-weltanschaulichen 
Pluralismus der modernen Gesellschaft und deren freiheitlich-de-
mokratische Grundordnung erfordern es, einen eigenen Stand-
punkt einzunehmen, kritisch Position zu beziehen, Alternativen 
wahrzunehmen und Argumente über die individuellen Daseins- 
und Wertorientierungen im vernünftigen Diskurs auszutauschen 
sowie auf ihre Begründungen hin zu prüfen. Damit werden 
ein Pluralismus der Beliebigkeit vermieden, Pluralitätsfähigkeit 

erlernt, Ambiguitätstoleranz kultiviert und der Umgang mit Am-
bivalenzen des eigenen Lebens und dem Leben anderer geschult. 
Der Religionsunterricht ist deshalb so zu gestalten, dass zentrale, 
auch voneinander abweichende Positionen und ihre Begründun-
gen im Unterricht behandelt werden.

3. Respektvolle Kommunikation 
einüben (Respektgebot):

Im evangelischen und im katholischen Religionsunterricht soll 
respektvoll mit anderen Menschen auch über differente Po-
sitionen kommuniziert werden. Dies gilt für den Umgang der 
Lehrenden mit den Lernenden, den Umgang der Lernenden 
untereinander sowie den respektvollen Umgang mit religiösen 
Zeugnissen und Positionen in den Lerngegenständen. Auf diese 
Weise ist die respektvolle Kommunikation als eine diskursive 
Grundhaltung einzuüben und in ihrer Wirkung zu behandeln. 

Aus dem Respektgebot resultiert ein Vereinnahmungs-und 
Überwältigungsverbot. Mechanismen der Suggestivität sollen 
durchschaubar gemacht werden. Auf diese Weise wird allen 
Positionen, die dies selbst nicht beachten, eine Grenze gesetzt.

4. Urteils- und Handlungsfähigkeit 
ausbilden (Orientierungsgebot):

Grundlegendes Ziel des katholischen und des evangelischen Re-
ligionsunterrichts ist die kritische Bildung der Urteils- und Hand-
lungsfähigkeit der Schüler:innen im Blick auf eigene Erfahrungen 
und im Umgang mit Religion als Aspekt humaner Deutungskultur, 
als geschichtlich gewordenes plurales Phänomen, als prägender 
Kulturfaktor, als bedeutsames sinnstiftendes beziehungsweise 
identitätsförderndes Angebot und als gesellschaftliche Größe. Im 
evangelischen und im katholischen Religionsunterricht werden 
die einzelnen Schüler:innen auf ihrem Weg zu religiös aufge-
schlossenen und handlungsfähigen Persönlichkeiten („Subjekt-
werdung“) begleitet sowie fordernd und fördernd angeregt, ein 
eigenes Orientierungswissen auszubilden und in ihrer lebenswelt-
lichen Praxis anzuwenden.

 POSITIONALITÄT ZEIGT SICH IN MEINEM RELIGIONSUNTERRICHT …  

 an meiner Authentizität. Wir können nur über unseren Glauben sprechen,  

 wenn wir auch über uns selbst sprechen und so ermutige ich meine Schüler*innen  

 stets dazu, über sich selbst nachzudenken und gehe diesen spannenden Weg  

 mit ihnen gemeinsam, mit Lachen, Fühlen, Zweifeln und auch mal mit Fehlern. 

 Saari Olschewski, Käthe-Kruse-Grundschule, Berlin-Lichterfelde 
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